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 Veröffentlicht am 07.11.1996

Norm

EheG §82 Abs1

Rechtssatz

Eine Parteienvereinbarung, eine Liegenschaft, die unter einen der Ausnahmetatbestände des § 82 Abs 1 EheG fällt,

dennoch der Aufteilung im außerstreitigen Verfahren zu unterziehen, ist wegen des zwingenden Charakters der

angeführten Gesetzesbestimmung unzulässig (so schon EFSlg 57329).
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